
hieraus eine Garantie erwächst, mit dem sich daraus ableitenden
Unterhaltsanspruch uneingeschränkt dauerhaft rechnen zu kön-
nen. Durch die Zuerkennung von Unterhaltsansprüchen soll ein
durch das Scheitern der Ehe ausgelöster sozialer Abstieg des
Unterhaltsgläubigers vermieden werden.14

Bereits in seiner Entscheidung vom 29.1.2003 hat der BGH
dargestellt, dass durch die Anknüpfung der nach § 1578 Abs.1
Satz 1 BGB maßgebenden Umstände an den Zeitpunkt der
Rechtskraft der Ehescheidung sich für den Unterhaltsgläubiger
gerade keine unverändert fortzuschreibende Lebensstandard-
garantie ergib, insbesondere mit Blick auf grundsätzlich hin-
zunehmende etwaige Einkommensverluste des Unterhalts-
schuldners.15 Dem Unterhaltsgläubiger soll nur in jenem
Rahmen eine Teilhabe am Lebensstandard des Unterhaltsschuld-
ners gewährleistet werden, als dieser Standard auf einer gemein-
samen Leistung der Ehegatten beruht und in der Ehe angelegt ist,
d.h. die Ehegatten durch gemeinsame Leistung bereits die Vor-
lage für die Einkommenssteigerung gegeben und auf die erwar-
tete wirtschaftliche Verbesserung ihre Lebensplanung aus-
gerichtet haben. Durch die Rechtskraft der Ehescheidung wird
die gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung der Ehegatten ab-
geschlossen. Nur aus dem bis zu diesem Zeitpunkt bereits
erreichten oder angelegten sozialen Status, wie er auf der ge-
meinsamen Leistung beider Ehegatten beruht, kann sich die
Teilhaberschaft eines jeden Ehegatten an diesem Status ableiten.
Zeitlich spätere Einkommensverbesserungen des Unterhalts-
gläubigers, soweit sie nicht bereits in der Ehe angelegt waren,
sind ohne Bezug zu etwaigen Mitwirkungsleistungen des Unter-
haltsschuldners, sodass eine Teilhaberschaft seinerseits hieran
nicht angezeigt ist.
Diese Überlegungen können auf etwaige Einkommensmin-
derungen des Unterhaltsschuldners nicht transferiert werden.
Hier geht es nicht um den Schutz des Unterhaltsgläubigers zur

Teilhaberschaft seinerseits an einer gemeinsam erarbeiteten
Lebensleistung, sondern um ein sich verwirklichendes all-
gemeines Risiko.

3. Soweit der BGH daher unverändert an dem Rechtsgedanken
des Karrieresprungs festhält, ist diese Rechtsprechung Ausdruck
des gesetzgeberischen Anliegens, gerichtet darauf, den Unter-
haltsgläubiger nur insoweit zu schützen, als es um eine Teilhabe
an wirtschaftlichen Leistungen geht, die auf einer Mitarbeit
seinerseits beruhen. Nicht geschützt werden soll demgegenüber
der Unterhaltsgläubiger davor, an Einkommensverbesserungen
des Unterhaltsschuldners nicht partizipieren zu können, soweit
sie allein auf dessen persönlichen Leistungen nach Ende der
ehelichen Verbindung basieren bzw. Einkommensminderungen
mitzutragen, die auch bei Fortbestand der Ehe eingetreten wären
oder die im Zuge sich wandelnder gesellschaftlicher Vorgaben
von ihm voraussehbar waren, wie etwa die Neugründung einer
Familie durch den Unterhaltsschuldner nach der Ehescheidung.
Nicht gefolgt werden kann daher der Rechtsauffassung des
OLG Düsseldorf in seinem Urt. v. 18.12.2006, da diese die
gesetzgeberischen Vorgaben im Zusammenhang mit Berück-
sichtigungsfähigkeit von Einkommensminderungen und Ein-
kommenssteigerungen nicht ausreichend differenziert. Dies gilt
insbesondere unter dem Blickwinkel, dass eine Teilhaberschaft
des Unterhaltsgläubigers am Einkommen und vor allem an
Einkommensverbesserungen des Unterhaltsschuldners jeweils
eine nachvollziehbare Mitwirkung des Unterhaltsgläubigers
hieran voraussetzt. Der Rechtsgedanke des Karrieresprungs
wird daher auch künftig bei der Ermittlung der prägenden
Einkünfte des Unterhaltsschuldners zu thematisieren sein.

14 BGH FamRZ 1983, 678 ff.
15 BGH FamRZ 2003, 590 ff.

Der Fall Gçrg�ly – eine neverending story
Anmerkung zu BVerfG, Urt. V. 13.2.2007 – 1 BvR 421/05 und 1 BvR 125/07
(FF 2007, 96, 103)

Sven F. Fröhlich, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Familienrecht, Offenbach

1. Zu den Anforderungen an eine
Verfassungsbeschwerde

In den Ziffern 26 bis 30 werden knapp und präzise die
Mindeststandards in Bezug auf die Begründung einer Ver-
fassungsbeschwerde zusammengefasst. Das Studium dieser
Ausführungen ist jeder Kollegin/jedem Kollegen, die/der Ver-
fassungsbeschwerde einlegen will, dringend anzuraten.

2. Das Verfassungsgericht ist kein
„�bergeordnetes Fachgericht“

Wenn sich Eltern über den Umgang eines Kindes nicht einigen
können, obliegt es den Fachgerichten, eine diesbezügliche Re-
gelung zu treffen. Das Verfassungsgericht hat lediglich zu
prüfen, ob bei einer solchen Entscheidung Grundrechte verletzt
sind. Das Verfassungsgericht ist jedoch keine weitere Tatsa-
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cheninstanz. Die Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde
wird in den Ziffern 31 bis 35 unter Bezugnahme auf die Ziffern
19 und 28 überzeugend begründet. Insbesondere wird hervor-
gehoben, das OLG habe unter Bezugnahme auf das Sachver-
ständigengutachten nachvollziehbar begründet, dass gegenwär-
tig eine Ausweitung der Umgangskontakte das Kindeswohl
gefährden würde. Des Weiteren bestünden zwischen den Vor-
stellungen des Vaters über Umfang und Dauer des Umgangs
und dem vom OLG angeordneten Umgang lediglich unerheb-

liche Abweichungen, die „nicht einmal in die Nähe einer Um-
gangseinschränkung nach § 1684 Abs. 4 BGB kämen“.
Zwischen den Zeilen kann man deutlich erkennen, dass das
Bundesverfassungsgericht die „never ending story“ des Falles
Görgüly allmählich leid ist. Nach den vorangegangenen kla-
ren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zuguns-
ten des umgangsberechtigten Kindes und des Vaters scheint
nun „die Sympathie zu kippen“.

Arbeitshilfen

Neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (XII. Senat)
zum Familienrecht 2005/2006
Zur Wirksamkeits- und Aus�bungskontrolle von Ehevertr�gen (1. Teil)

Beatrix Weber-Monecke, Richterin am BGH
Klaus Schnitzler, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht, Euskirchen

1. BGH, Beschl. v. 6.10.2004 – XII ZB 110/99 –
(Vorinstanz OLG M�nchen)

FamRZ 2005, 26 = FF 2005, 43 ff. mit AnmerkungB�ttner

Zur Wirksamkeits- und Ausübungskontrolle eines notariellen
Ehevertrages, der neben der Vereinbarung der Gütertrennung
und dem Ausschluss des Versorgungsausgleichs auch Regelun-
gen über den nachehelichen Ehegattenunterhalt, die Übertra-
gung eines Hausanteils auf den Ehemann und eine Ausgleichs-
zahlung des Ehemanns an die Ehefrau enthält (Fortführung des
Senatsurteils vom 11.2.2004 – FamRZ 2004,601).
Fall: 1977 geschlossene Ehe, aus der zwei Kinder hervor-
gegangen sind.
Diese sind 1978 und 1980 geboren. Die Parteien wurden 1998
geschieden.
Die Parteien streiten über die Durchführung des Versorgungs-
ausgleichs.
Im Rahmen eines Ehevertrages hatten die Eheleute 1986
Gütertrennung vereinbart und den Versorgungsausgleich aus-
geschlossen.
Amtsgericht und OLG hatten unter Hinweis auf den ehever-
traglichen Ausschluss des Versorgungsausgleichs die Durch-
führung abgelehnt.
Die Revision führte zur Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheidung und Zurückverweisung der Sache an das OLG.

Der BGH bestätigt noch einmal, dass der Versorgungsaus-
gleich als vorweggenommener Altersunterhalt einer vertrag-
lichen Abbedingung nicht schrankenlos offen steht.
Anmerkung von Bergschneider, FamRZ 2005, 28:
Er betont, dass der Versorgungsausgleich an die zweite Stelle
des Kernbereichs-Rankings gestellt wird. Der Teilhabege-
danke werde noch einmal vom BGH herausgestellt.
Vgl. hierzu aktuell Bergmann, Richterliche Kontrolle von Ehe-
verträgen und Scheidungsvereinbarungen unter besonderer Be-
rücksichtigung des Versorgungsausgleichs, FF 2007, 16 ff.).

2. BGH, Beschl. v. 6.10.2004 – XII ZB 57/03 –
(Vorinstanz OLG Koblenz)

FamRZ 2005, 185 = FF 2005, 45 ff. mit Anmerkung
B�ttner

Zur Anpassung des ehevertraglichen Ausschlusses des Ver-
sorgungsausgleichs an geänderte Verhältnisse und zur Be-
schränkung des im Rahmen der Ausübungskontrolle durch-
zuführenden Versorgungsausgleichs auf die ehebedingt
entstandenen Versorgungsnachteile eines Ehegatten (Fortfüh-
rung des Senatsurteils vom 11.2.2004 – FamRZ 2004, 601).
Fall: 1977 geschlossene Ehe, aus der zwei Kinder hervor-
gegangen sind.
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